
Grundbeitrag 533,00 €       Grundbeitrag 615,00 €                         
112,50 €       112,50 €                         

Zahlbetrag 645,50 €       Zahlbetrag 727,50 €                         

Grundbeitrag 533,00 €       Grundbeitrag 615,00 €                         
112,50 €       112,50 €                         

- Zuschuss WüMo 133,00 €       - Zuschuss WüMo 154,00 €                         
Zahlbetrag 512,50 €       Zahlbetrag 573,50 €                         

Grundbeitrag 533,00 €       Grundbeitrag 615,00 €                         
112,50 €       112,50 €                         

- Zuschuss WüMo 266,00 €       - Zuschuss WüMo 307,00 €                         
Zahlbetrag 379,50 €       Zahlbetrag 420,50 €                         

Ab Vier-Kind-Familie

Grundbeitrag 533,00 €       Grundbeitrag 615,00 €                         
112,50 €       112,50 €                         

- Zuschuss WüMo 426,00 €       - Zuschuss WüMo 492,00 €                         
Zahlbetrag 219,50 €       Zahlbetrag 235,50 €                         

Verlängerte Öffnungszeiten 6,5 Stunden Ganztagsplatz 7,5 Stunden 

+ Verpflegungs-/Hygienepauschale  

+ Verpflegungs-/Hygienepauschale  

Die Kindertageseinrichtung ist als gemeinnützige GmbH nicht auf Gewinnerzielung ausgelegt, sondern arbeitet lediglich 
kostendeckend. Entsprechend einem mit der Stadt Wiesloch geschlossenen Vertrag über den Betrieb und die Förderung der 
Kindertageseinrichtung hat die Stadt Wiesloch ein Mitspracherecht hinsichtlich der Höhe des monatlichen Betreuungsentgelts. Der 
Gemeinderat der Stadt Wiesloch entscheidet im Rahmen von Beschlüssen über die jeweilige Höhe des monatlichen 
Betreuungsentgelts.
Der Gemeinderat Wiesloch hat am 25.11.2009 die Einführung eines familienorientierten Beitragssystems für Kindertagesstätten nach 
den Empfehlungen des Städtetags / Gemeindetags auf Grundlage des Württemberger Systems beschlossen. Die Beiträge berechnen 
sich nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in Ihrem Haushalt.
Bitte teilen Sie die Anzahl Ihrer Kinder auf einem Formular (EB2) mit. Bitte geben Sie Änderungen in der Haushaltsgemeinschaft (zum 
Beispiel Geburt und Volljährigkeit) umgehend bei den Kindertagesstätten beziehungsweise Betreuungseinrichtungen an, diese 
werden dann ab dem 1. des Folgemonats berücksichtigt.

+ Verpflegungs-/Hygienepauschale  

Drei-Kind-Familie
Verlängerte Öffnungszeiten 6,5 Stunden Ganztagsplatz 7,5 Stunden 

+ Verpflegungs-/Hygienepauschale  

Gebührenordnung ab 01.09.2026 der Kinderkrippe Sonnenwirbel, Kurpfalzstraße 51, 69168 
Wiesloch         

Allgemeine Informationen

Beitragszahlung:

+ Verpflegungs-/Hygienepauschale  

Der Beitrag ist im Voraus für den kommenden Monat zu entrichten und wird bei erteilter Einzugsermächtigung automatisch
eingezogen (siehe Aufnahmeheft). Der Beitrag wird ganzjährig (12 Monatsraten) bezahlt, auch bei Urlaub oder Krankheit des Kindes
– es handelt sind um einen Jahresbeitrag, der in zwölf gleichmäßigen Monatsraten bezahlt wird. Der Monatsbeitrag wird ab dem
ersten Tag, ab dem das Kind die Einrichtung besucht sowie während der Eingewöhnung, fällig.

Stadt Wiesloch 
Ein-Kind-Familie 
Verlängerte Öffnungszeiten 6,5 Stunden Ganztagsplatz (0-3 Jahre), 7,5 Stunden 

+ Verpflegungs-/Hygienepauschale  

Verlängerte Öffnungszeiten 6,5 Stunden Ganztagsplatz 7,5 Stunden 

+ Verpflegungs-/Hygienepauschale  

+ Verpflegungs-/Hygienepauschale  

Zwei-Kind-Familie
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